
die gleiche Linie eingeschwenkt werden würde, stand dahinter, wenn auch noch
keine staatliche Einheit, so doch die Gemeinsamkeit des Parteigaues und für
Bürckel das Nahziel des verwaltungsmäßigen Zusammenschlusses.

Was nun die Rechtslage der konfessionellen Schule selbst anbelangte, so besagte
hierzu Art. 23 des Reichskonkordats vom 20. Juli 1933 für katholische Schüler:
"Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt ge¬
währleistet. In allen Gemeinden, in denen Eltern oder sonstige Erziehungsberech¬
tigte es beantragen, werden katholische Volksschulen errichtet werden, wenn die
Zahl der Schüler unter gebührender Berücksichtigung der örtlichen schulorganisa¬
torischen Verhältnisse einen nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften geordne¬
ten Schulbetrieb durchführbar erscheinen läßt." 17

Auch die Anstellung von Lehrern an konfessionellen Schulen war in Art. 24 Abs.
1 des Reichskonkordats geregelt; ebenso das Verfahren für die Einrichtung von
Religionsunterricht im Falle einer konfessionellen Minderheit an einer Bekennt¬
nisschule (§37 Abs. 1 und 3 des preußischen Volksschulunterhaltungsgesetzes).
Über die Umwandlung von Bekenntnisschulen in Simultanschulen bestimmte § 36
Abs. 1 und 4 des Volksschulunterhaltungsgesetzes, daß dies nur durch Entschei¬
dung des Gemeindeleiters (Ortsvorsteher, Verbandsvorsteher) nach Anhörung der
Schulbeiräte mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde (Regierungspräsident)
herbeigeführt werden könne. Voraussetzung der Errichtung von Simultanschulen
war allerdings das Vorliegen von "besonderen Gründen", wozu der Kommentar
von Kurt Rohrscheidt zum VUG ausführte, daß es Gründe sein müßten, die aus
den besonderen Verhältnissen der Gemeinde hervorgehen, wie z.B. Ersparnisse im
Schuletat oder Verbesserung der hygienischen Einrichtungen. Allerdings war bei
der Problematik der Anwendbarkeit des Reichskonkordats auf das Saarland die
Gültigkeit dieser Rechtsauffassung fraglich.

Das noch gültige Volksschulunterhaltungsgesetz vom 28. Juli 1906 18 bestimmte in
Paragraph 33: "Die öffentlichen Volksschulen sind in der Regel so einzurichten,
daß der Unterricht evangelischen Kindern durch evangelische Lehrkräfte, katholi¬
schen Kindern durch katholische Lehrkräfte erteilt wird. Wo in einem Schulver¬
band neben drei- oder mehrklassigen Schulen einklassige Schulen ... bestehen,
sollen Kinder, soweit es mit der Rücksicht auf die örtlichen Schulverhältnisse ver¬
einbar ist, insbesondere soweit dadurch nicht der Bestand einer bereits vorhande¬
nen Schule gefährdet oder die Einrichtung einer neuen Schule erforderlich wird,

17 Im folgenden sind die entsprechenden Bestimmungen aus dem Reichskonkordat u. dem VUG einer

Handreichung für schulplanmäßigen Religionsunterricht entnommen, wie sie die Konferenz der West¬

deutschen Bischöfe in Kevelaer v. 25.10.1937 für die Hand der Geistlichen aufstellte; zugegangen mit

Datum v. 5.1.1938. Ebd. A-XV-29, Bl. la.
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Also aus der Zeit noch vor der 15jährigen Sonderverwaltung des Saargebietes; die Neufassung eines

Schulgesetzes war in der Weimarer Republik an den Schwierigkeiten des Zentrums und der BVP wegen

der als nicht ausreichend erachteten Sicherung der inneren und äußeren Rechtsstellung der Bekenntnis¬

schule gescheiteil
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